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2. Instanz

Aktenzeichen L 3 U 78/99
Datum 13.01.2000

3. Instanz

Datum -

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Berlin
vom 19. Juli 1999 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im
Berufungsverfahren nicht zu erstatten. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist ein Anspruch des KlÃ¤gers auf GewÃ¤hrung von Verletztenrente wegen
der Folgen einer Berufskrankheit nach der Nr. 4302 der Anlage 1 zur
Berufskrankheitenverordnung (BKVO).

Der am 3. Juni 1942 geborene KlÃ¤ger ist von Beruf Elektromechaniker-Meister.
Vom 15. Juli 1991 bis 30. Juni 1993 war er als Sachbearbeiter im Elektrobereich bei
der Firma V. Werke Berlin GmbH & Co., KanalstraÃ�e 13 in 12357 Berlin
beschÃ¤ftigt. Mit Schreiben vom 14. Februar 1994 wandte er sich an die Beklagte
mit der Bitte um Anerkennung einer Berufskrankheit. Seit Anfang 1993 habe er
bemerkt, dass er sich hÃ¤ufig rÃ¤uspern musste, obwohl er schon seit ca. acht bis
zehn Jahren Nichtraucher gewesen sei. Im Juni 1993 habe er sich zunÃ¤chst zu
einem HNO-, dann zum Lungenfacharzt Dr. med. E. -H. in Behandlung gegeben. Bei
einer ambulanten Bronchoskopie in der Lungenklinik H. sei eine rezidivierende
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Bronchitis festgestellt worden. Diese sei darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren, dass er bis
Anfang 1993 bei seiner tÃ¤glichen Arbeit in der Firma V. umfangreiche
Kopierarbeiten ausgefÃ¼hrt und permanent Atemluft mit sehr hohen Ozonanteilen
inhaliert habe.

Da der behandelnde Lungenarzt Dr. E.-H. eine Ã¤rztliche
Berufskrankheitenverdachtsanzeige trotz Aufforderung durch den KlÃ¤ger nicht
erstellte, veranlasste die Beklagte einen ersten Untersuchungsbefund nebst
gutachterlicher Stellungnahme vom 31. MÃ¤rz 1995 durch Frau Prof. Dr. med. St.
vom TÃ�V Berlin-Brandenburg, die einen ursÃ¤chlichen Zusammenhang zwischen
der geschilderten Ozon-Exposition und der bei dem KlÃ¤ger bestehenden Neigung
zu rezidivierenden Bronchitiden nicht fÃ¼r gegeben hielt. Die Firma V. teilte unter
dem 7. Juli 1995 auf Anfrage mit, der KlÃ¤ger habe Kopierarbeiten im minimalen
Umfang durchgefÃ¼hrt. Der Technische Aufsichtsdienst (TAD) der Beklagten
fÃ¼hrte in seiner Stellungnahme vom 28. August 1995 aus, der KlÃ¤ger habe bei
seiner TÃ¤tigkeit Zugang zu KopiergerÃ¤ten der Typen Xerox 5012, 5014 und 1065
gehabt und maximal Kopierarbeiten im Umfang von tÃ¤glich ein bis zwei Stunden
ausgefÃ¼hrt. Die Firma Rank Xerox GmbH habe darauf hingewiesen, dass diese
GerÃ¤te in dem zu untersuchenden Zeitraum bereits mit Abluftfiltern ausgerÃ¼stet
waren, die den OzonausstoÃ� auf etwa ein FÃ¼nftel des geltenden Grenzwertes
verminderten. Im Hinblick auf die kurze TÃ¤tigkeit sowie die beiliegenden
UmweltdatenblÃ¤tter der KopiergerÃ¤te seien die arbeitstechnischen
Voraussetzungen fÃ¼r eine BK Nr. 4302 nicht gegeben. Die GewerbeÃ¤rztin Dr. P.
vom Landesinstitut fÃ¼r Arbeitsmedizin/Landesgewerbearzt hielt in ihrer
Stellungnahme vom 6. MÃ¤rz 1996 nach Auswertung der vom behandelnden
Lungenfacharzt Dr. med. E.-H. eingereichten Unterlagen Ã¼ber
Lungenfunktionsmessungen sowie Allergietestungen das Vorliegen einer BK Nr.
4302 der Anlage 1 zur BKVO ebenfalls nicht fÃ¼r gegeben.

Mit Bescheid vom 21. MÃ¤rz 1996 lehnte die Beklagte die GewÃ¤hrung von
EntschÃ¤digungsleistungen nach Â§ 551 Abs. 1 Reichsversicherungsordnung (RVO)
in Verbindung mit der Nr. 4302 der Anlage 1 zur BKVO sowie die GewÃ¤hrung von
Leistungen nach Â§ 3 BKVO mit der BegrÃ¼ndung ab, nach dem Ergebnis der
Ermittlungen stehe die beim KlÃ¤ger vorliegende Erkrankung in keinem
Zusammenhang mit der versicherten TÃ¤tigkeit bei der Firma V. Werke Berlin
GmbH. Auch habe bei der versicherten TÃ¤tigkeit keine konkrete Gefahr fÃ¼r das
Auftreten einer BK Nr. 4302 bestanden.

Auf den Widerspruch des KlÃ¤gers holte die Beklagte eine weitere Stellungnahme
des TAD vom 7. Juni 1996 ein. Darin fÃ¼hrte der TAD aus, nach Befragung u. a. der
Mitarbeiter der Regieabteilung der Firma V. â�� Herr H. und Herr Sch. -, die mit dem
Versicherten zusammengearbeitet hatten, habe es sich bei dem vom KlÃ¤ger
angeschuldigten KopiergerÃ¤t um den Typ 5014 gehandelt, an dem der KlÃ¤ger ca.
tÃ¤glich eine Stunde gearbeitet habe. Der Raum, in dem sich ca. vier weitere
ArbeitsplÃ¤tze befanden, sei ca. 5 mal 8 mal 3 Meter groÃ� und mit Fenstern
ausgestattet gewesen. Der KlÃ¤ger habe diesen Raum nur zur Anfertigung von
Kopien aufgesucht. Die arbeitstechnischen Voraussetzungen fÃ¼r eine BK Nr. 4302
seien eindeutig und mit Abstand nicht erfÃ¼llt. Mit Widerspruchsbescheid vom 10.
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September 1996 wies die Beklagte den Widerspruch des KlÃ¤gers als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Der KlÃ¤ger hat am 8. Oktober 1996 beim Sozialgericht Berlin (SG) Klage erhoben
und in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 24. MÃ¤rz 1998 vorgetragen, er sei
wegen seiner Atemwegserkrankung nicht mehr in Ã¤rztlicher Behandlung;
wÃ¤hrend seiner TÃ¤tigkeit bei den V. Werken habe er ca. zwei bis drei Stunden
fast tÃ¤glich Kopierarbeiten durchgefÃ¼hrt; der Kopierer habe zu Anfang in seinem
Arbeitszimmer, ab September 1991 in dem Raum des Herrn Z. (Regiebereich)
gestanden; die Angaben des TAD seien zutreffend. In der Folgezeit hat er diverse
medizinische sowie technische Unterlagen (Auskunft Dr. P. vom 6. Juni 1994 und
von Prof. Dr. L. vom 4. Oktober 1995, Auskunft der Firma Rank Xerox vom 20.
November 1996, Sicherheits- und UmweltvertrÃ¤glichkeitsdatenblÃ¤tter betreffend
KopiergerÃ¤te und OzonausstoÃ� der Firma Rank Xerox sowie den Sicherheitsreport
der Verwaltungsberufsgenossenschaft Ausgabe I/1993 Seite 31/32) vorgelegt. Mit
Schreiben vom 1. April 1998 hat er gerÃ¼gt, der TAD habe eine Messung der
Ozonkonzentration in der Abluft des Kopierers unterlassen und nur Prospektwerte
zitiert. Nach der eingereichten Auskunft der Firma Rank Xerox sei bei einem starken
Ozongeruch von einer Fehlfunktion des Kopierers auszugehen. Er sei deshalb der
Ansicht, dass seit dem Wechsel der Copybox am 27. August 1991 des
KopiergerÃ¤tes 5014 mit der GerÃ¤tenummer 2117761382 eine den zulÃ¤ssigen
MAK-Wert Ã¼berschreitende Ozonkonzentration vorgelegen habe. SchlieÃ�lich
habe wÃ¤hrend der Kopierarbeiten stÃ¤ndig ein starker Ozongeruch in der Luft
gelegen. Die Ã�berschreitung der maximal zulÃ¤ssigen Ozonkonzentration habe zu
einer irreversiblen SchÃ¤digung seiner Atemwege gefÃ¼hrt.

Das Sozialgericht hat einen Befund- und Behandlungsbericht von Prof. Dr. L. vom
Krankenhaus Z. â�� Bereich H. â�� vom 27. April 1998 nebst ergÃ¤nzender
Auskunft vom 10. Februar 1999 eingeholt, der den KlÃ¤ger erstmals im November
1995 untersucht und behandelt hat. Prof. Dr. L. hat beim KlÃ¤ger ein hyperreagibles
Bronchialsystem mit mÃ¤Ã�ig ausgeprÃ¤gter chronischer Bronchitis festgestellt.

Nach AnhÃ¶rung hat das SG durch Gerichtsbescheid vom 19. Juli 1999 die Klage
abgewiesen: Der KlÃ¤ger habe keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer
EntschÃ¤digung aus der gesetzlichen Unfallversicherung wegen einer geltend
gemachten Berufskrankheit nach Nrn. 4301 oder 4302 der Anlage 1 zur BKVO. So
liege nach dem Ergebnis der medizinischen Ermittlungen eine obstruktive
Atemwegserkrankung beim KlÃ¤ger nicht vor. DarÃ¼ber hinaus sei es nicht
hinreichend wahrscheinlich, dass die Atemwegserkrankung des KlÃ¤gers auf seine
TÃ¤tigkeit als Sachbearbeiter im BÃ¼ro bei den V. Werken zurÃ¼ckzufÃ¼hren sei.
Eine schÃ¤digende Ozonexposition sei nicht erwiesen. Nach dem Umweltdatenblatt
der Firma Rank Xerox unterschreite der angegebene Wert der Ozonkonzentration
(0,02 ppm) des Kopierers vom Typ 5014, der Ã¼berwiegend vom KlÃ¤ger
verwendet worden sei, die maximale Arbeitsplatzkonzentration -MAK- (0,1 ppm) um
das FÃ¼nffache. Allein das Vernehmen von OzongerÃ¼chen erlaube noch keine
RÃ¼ckschlÃ¼sse auf eine GesundheitsgefÃ¤hrdung bzw. auf eine Ã�berschreitung
des MAK-Wertes, da die Geruchsschwelle bei Ozon bereits bei 0,02 ppm liege. Auch
die Schilderung des KlÃ¤gers, seit dem Wechsel der Copybox des Kopierers Xerox
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5014 (GerÃ¤tenummer 2117761382) am 27. August 1991 sei der zulÃ¤ssige MAK-
Wert Ã¼berschritten worden, kÃ¶nne nicht gefolgt werden. So sei der vom KlÃ¤ger
angeforderten Auskunft der Firma Xerox vom 20. November 1996 zu entnehmen,
dass ein Zusammenhang zwischen dem Wechsel der Copy-Box und dem
Ozongeruch nicht festgestellt werden kÃ¶nne; sofern von einem Tag zum anderen
ein verstÃ¤rkter Ozongeruch wahrnehmbar sei, mÃ¼sste eine Fehlfunktion des
Kopierers, die sich in schlechter QualitÃ¤t der Kopien Ã¤uÃ�ern wÃ¼rde, vorliegen.
Eine Verschlechterung der KopierqualitÃ¤t ab dem Zeitpunkt des Wechsels der
Copybox sei jedoch vom KlÃ¤ger nicht vorgetragen worden. Auch ein unterlassener
bzw. unsachgemÃ¤Ã�er Wechsel des Ozonfilters habe keine erhÃ¶hte
Ozonkonzentration auslÃ¶sen kÃ¶nnen, da bei dem KopiergerÃ¤t vom Typ 5014 der
Ozonfilter nach den Angaben des Herstellers nicht ausgetauscht werden mÃ¼sse.
Im Ã�brigen handele es sich bei Ozon nicht um einen allergisierenden Stoff im Sinne
der BK Nr. 4301.

Gegen den ihm am 30. Juli 1999 zugestellten Gerichtsbescheid richtet sich der
KlÃ¤ger mit seiner am 25. August 1999 beim Landessozialgericht (LSG) Berlin
eingelegten Berufung. Er ist der Ansicht, die bei ihm bestehende chronische
hypertrophische Bronchitis sei auf die Ozonexposition zurÃ¼ckzufÃ¼hren, die auch
nach Auffassung der von ihm gelesenen Autoren (â��Giftiger Sauerstoffâ�� von
Gerd Lange und â��Der Ozonratgeberâ�� von Ernst Dahlke) zu einer empfindlichen
Reaktion des Lungengewebes bei empfindlichen Personen fÃ¼hren kÃ¶nne. Bisher
seien Messungen der Ozonkonzentration in der Abluft des von ihm benutzten
Kopierers vom Typ 5014 (GerÃ¤tenummer 2117761382) bei der Firma V. vom TAD
nicht durchgefÃ¼hrt worden. Diese mÃ¼ssten nachgeholt werden. Im Ã�brigen sei
die V. -Mitarbeiterin mit Vornamen D. , die ebenfalls an dem KopiergerÃ¤t
gearbeitet und eine nicht erklÃ¤rbare LungenentzÃ¼ndung erlitten habe, als Zeugin
zu laden und der Autor des Buches â��Der Ozonratgeberâ�� Herr Ernst Dahlke als
SachverstÃ¤ndiger zu hÃ¶ren.

Der KlÃ¤ger beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Berlin vom 19. Juli 1999 sowie den
Bescheid der Beklagten vom 21. MÃ¤rz 1996 und den Widerspruchsbescheid vom
10. September 1996 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihm wegen der
Folgen einer Berufskrankheit nach Nr. 4302 der Anlage 1 zur
Berufskrankheitenverordnung Verletztenrente in HÃ¶he von 20 v. H. der Vollrente
ab dem 1. Juli 1993 zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt den angefochtenen Gerichtsbescheid fÃ¼r zutreffend.

Zur ErgÃ¤nzung des Sach- und Streitstandes wird Bezug genommen auf den
sonstigen Inhalt der Gerichts- und der Verwaltungsakte der Beklagten (AZ:
2.04487.948), die Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen sind.
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EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die frist- und formgerecht (Â§ 151 Sozialgerichtsgesetz -SGG-) eingelegte Berufung
des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig (Â§ 143 SGG), jedoch nicht begrÃ¼ndet. Dem KlÃ¤ger
steht ein Anspruch auf GewÃ¤hrung von Verletztenrente wegen einer BK nach Nr.
4302 der Anlage 1 zur BKVO nicht zu.

GemÃ¤Ã� Â§Â§ 212, 214 Abs. 3 Satz 1 des Siebenten Sozialgesetzbuches (SGB VII)
sind auf den vorliegenden Rechtsstreit die Vorschriften der
Reichsversicherungsordnung (RVO) anzuwenden, denn die hier geltend gemachte
Verletztenrente wÃ¤re, sofern der Anspruch bestehen wÃ¼rde, bereits vor In-Kraft-
Treten des SGB VII am 1. Januar 1997 erstmals festzusetzen gewesen.

Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung werden nach Â§ 547 RVO nach
Eintritt eines Arbeitsunfalls gewÃ¤hrt. Als Arbeitsunfall gilt nach Â§ 551 Abs. 1 Satz
1 RVO auch eine Berufskrankheit. Berufskrankheiten sind nach Â§ 551 Abs. 1 Satz 2
RVO die Krankheiten, welche die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates bezeichnet und die ein Versicherter bei einer der in 
Â§Â§ 539, 540 und 543 bis 545 RVO genannten TÃ¤tigkeiten erleidet. Zur
GewÃ¤hrung von Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung ist somit
erforderlich, dass eine Krankheit vorliegt, die in der zum Zeitpunkt des Eintritts des
Versicherungsfalles (Â§ 551 Abs. 3 RVO) geltenden BKVO aufgefÃ¼hrt ist. Weiter ist
notwendig, dass zwischen der TÃ¤tigkeit und dem Unfallereignis bzw. der
Erkrankung ein innerer ursÃ¤chlicher Zusammenhang besteht, d. h. der Verletzte
muss der Gefahr, der er erlegen ist, durch seine TÃ¤tigkeit ausgesetzt gewesen
sein. Diese innere bzw. sachliche Verbindung ist wertend zu ermitteln, indem
untersucht wird, ob die jeweilige Verrichtung innerhalb der Grenze liegt, bis zu
welcher der Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung reicht (vgl.
BSGE 58 S. 77). FÃ¼r die tatsÃ¤chlichen Grundlagen dieser Wertentscheidung ist
der volle Nachweis zu erbringen, d. h. es muss bei vernÃ¼nftiger AbwÃ¤gung des
Gesamtergebnisses des Verfahrens der volle Beweis fÃ¼r das Vorliegen der
Krankheit als erbracht angesehen werden kÃ¶nnen (vgl. BSGE 58 S. 80, 83 m. w.
N.).

Der ursÃ¤chliche Zusammenhang zwischen der unter Versicherungsschutz
stehenden TÃ¤tigkeit und der Erkrankung muss demgegenÃ¼ber lediglich
wahrscheinlich sein. Die GewÃ¤hrung von Verletztenrente setzt ein bestimmtes
AusmaÃ� der berufskrankheitsbedingten SchÃ¤digung voraus. Als Verletztenrente
wird der Teil der Vollrente gewÃ¤hrt, der dem Grad der Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit des Versicherten entspricht (Â§ 581 Abs. 1 Nr. 2 RVO), solang
infolge der BK die ErwerbsfÃ¤higkeit des Versicherten um wenigstens ein FÃ¼nftel
(20 v. H.) gemindert ist. Als Berufskrankheit wird unter der Nr. 4302 in der Anl. 1 zur
BKVO aufgefÃ¼hrt: Durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe
verursachte obstruktive Atemwegserkrankung, die zur Unterlassung aller
TÃ¤tigkeiten gezwungen hat, die fÃ¼r die Entstehung, die Verschlimmerung oder
das Wiederaufleben der Krankheit ursÃ¤chlich waren oder sein kÃ¶nnen.

Bei dem KlÃ¤ger besteht â�� wie das Sozialgericht Berlin in dem Gerichtsbescheid
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vom 19. Juli 1999 bereits zutreffend festgestellt hat â�� keine durch chemisch-
irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankung
im Sinne der Nr. 4302 der Anlage 1 zur BKVO. Dies ergibt sich aus dem
Gesamtergebnis des Verfahrens (Â§ 128 SGG), insbesondere aus dem ersten
Untersuchungsbefund von Frau Prof. Dr. St. vom 31. MÃ¤rz 1995, der
Stellungnahme der GewerbeÃ¤rztin Dr. P. vom 6. MÃ¤rz 1996 und den
BehandlungsauskÃ¼nften von Prof. Dr. L. vom 27. April 1998 und 10. Februar 1999.
Beim KlÃ¤ger liegt weder eine obstruktive Atemwegserkrankung im Sinne der BK
Nr. 4302 vor, noch ist die bei ihm bestehende Atemwegserkrankung mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit auf seine TÃ¤tigkeit als Sachbearbeiter im BÃ¼ro
bei den V. â�� Werken zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Insofern weist der Senat die Berufung
aus den GrÃ¼nden des angefochtenen Gerichtsbescheides des Sozialgerichts Berlin
vom 19. Juli 1999 (S. 5 letzter Abs. bis S. 8) zurÃ¼ck und sieht gemÃ¤Ã� Â§ 153
Abs. 2 SGG von einer weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde ab. Es
bestand auch keinerlei Anlass, den Beweisanregungen des KlÃ¤gers nachzugehen.
So ist nicht ersichtlich, inwieweit jetzige Messungen der Ozonkonzentration in der
Abluft des vom KlÃ¤ger im streitigen Zeitraum (Sommer 1991 bis Juni 1993)
benutzten KopiergerÃ¤tes, die tatsÃ¤chlich im streitigen Zeitraum gegebene
Ozonkonzentration bzw. eine Fehlfunktion des GerÃ¤tes im streitigen Zeitraum
belegen kÃ¶nnen. Auch ist nicht erkennbar, inwieweit eine Vernehmung der
Kollegin mit dem Vornamen D. oder die AnhÃ¶rung des Buchautors Ernst Dahlke
den Nachweis einer beim KlÃ¤ger bestehenden obstruktiven Atemwegserkrankung
oder einer im streitigen Zeitpunkt den MAK-Grenzwert Ã¼berschreitenden
Ozonkonzentration erbringen kÃ¶nnten.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des Â§ 160 Abs. 2 SGG
nicht vorliegen.

Erstellt am: 11.08.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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